
 
 

Politische Gemeinde Wil ZH 
 

 
 
 

EINLADUNG 
 
 
 

AN DIE STIMMBERECHTIGTEN DER GEMEINDE WIL ZH  
ZU DEN 

 
 
 

GEMEINDEVERSAMMLUNGEN 
 
 

VOM 
 

Mittwoch, 12. Dezember 2012 
 

20.00 Uhr 
 
 

IM STERNENSAAL, RESTAURANT STERNEN, WIL ZH  
 
 
 
 

 
 
 

WEISUNGEN UND ANTRÄGE 
  



2 

  



3 

Die stimmberechtigten Einwohner der Gemeinde Wil ZH werden hiermit zur Teilnahme an 
den 

 

Gemeindeversammlungen 
 

auf 
 

Mittwoch, 12. Dezember 2012, 20.00 Uhr, 
in den Sternensaal, Restaurant Sternen, Wil ZH, 

 
 

eingeladen. 
 
 
Traktanden der Politischen Gemeinde Wil ZH  
 
1. Genehmigung des Voranschlages 2013 der Politischen Gemeinde Wil ZH und Fest-

setzung des Steuerfusses 2013 
 
2. Abnahme der Bauabrechnung Renovation Gemeindekanzlei 
 
3. Abnahme der Bauabrechnung Renovation Gemeindebibliothek 
 
4. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" /  
Verkauf von 5 Baulandparzellen im Grundstück Wisen 
 
1. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4036, Untere Haldenstrasse, an Judith Mei-

er-Beutler, Geroldsweg 3, 8196 Wil ZH, und Lorenz Bertschmann, Bahnhofstrasse 94, 
8902 Urdorf, zum Preis von Fr. Fr. 356'250.00 

 
2. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4037, Untere Haldenstrasse, an Portia und 

Hans Andres-Coloma, Graswinkelstrasse 21, 8302 Kloten, zum Preis von Fr. 357'430.00 
 
3. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4038, Untere Haldenstrasse, an Nadine 

Angst und Stefan Lee, Dorfstrasse 21, 8196 Wil ZH, zum Preis von Fr. 274'480.00 
 
4. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4039, Untere Haldenstrasse, an Corinne 

und Marco Puorger-Heller, Ruggstrasse 4, 8196 Wil ZH, zum Preis von Fr. 247'080.00 
 
5. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4040, Untere Haldenstrasse, an Manuela 

und Stefan Breiter-Erb, Landstrasse 82, 8197 Rafz, zum Preis von Fr. 329'000.00 
 
 
Die Akten und Anträge liegen ab Dienstag, 27. November 2012, in der Gemeindeverwaltung 
zur Einsicht auf. Den Stimmberechtigten wird auf Verlangen Auskunft über die Stimmberech-
tigung einer Person erteilt (§ 9 Gesetz über die Politischen Rechte). 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
 
Wil ZH, 26. November 2012 GEMEINDERAT WIL ZH 
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1. Genehmigung des Voranschlages 2013 der Politischen Ge-
meinde Wil ZH und Festsetzung des Steuerfusses 2013 

 
 
WEISUNG 
 
Voranschlag 
 
Der Voranschlag der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Laufenden Rechnung einen 
Aufwand von Fr. 5'955'700.00 und einen Ertrag von Fr. 5'640'100.00 aus. Das ergibt einen 
Aufwandüberschuss von Fr. 315'600.00, der durch Entnahme aus dem Eigenkapital zu de-
cken ist. Das Eigenkapital wird sich dadurch von voraussichtlich Fr. 5'250'441.00.00 auf 
Fr. 4'934'841.00 verringern. 
 
Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Budget 2012 sind in den separaten Diffe-
renzbegründungen enthalten. 
 
Ein wesentlicher Punkt im Ertrag ist der Verkauf des gemeindeeigenen Baulandes im Gebiet 
Wisen, welcher zu einem budgetierten Buchgewinn von Fr. 184'500.00 führt. Zudem rechnet 
die Gemeinde Wil ZH erneut mit mehr Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Bei einem 
zu erwartenden 100-prozentigen Steuerertrag von Fr. 2'936'000.00 und einem gleich blei-
benden Steuerfuss von 37% rechnet der Gemeinderat mit Steuereinnahmen im Rechnungs-
jahr 2013 von Fr. 1'086'300.00. Ferner erhält die Gemeinde Wil ZH mit dem neuen Finanz-
ausgleich einen Zuschuss von total Fr. 1'257'000.00 (geografisch-topografische Sonderlas-
tenausgleichsbeträge von Fr. 237'400.00 und Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeträ-
ge von Fr. 1'019'600.00). Davon ist ein Anteil von Fr. 682'800.00 der Schulgemeinde Unteres 
Rafzerfeld SUR abzuliefern.  
 
In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 672'500.00 im Verwaltungsvermögen und 
solche im Finanzvermögen von Fr. 399'500.00 vorgesehen. Das ergibt die Gesamtinvestitio-
nen von total Fr. 1'072'000.00. Zudem werden mit Einnahmen von Fr. 60'000.00 im Verwal-
tungsvermögen gerechnet. Somit betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 
Fr. 612'500.00 
 
Für das Jahr 2013 sind in der Investitionsrechnung die Sanierung des Kirchwegs von rund 
Fr. 200'000.00 sowie verschiedene Investitionen in der Wasserversorgung (Ersatz Leitsys-
tem Wasserversorgung Wil ZH, Anschaffung Leckortungssystem) vorgesehen. Ferner be-
ginnt ab nächstem Jahr die Sanierung des Kanalisationsnetzes der Gemeinde Wil ZH, wel-
che über vier Jahre andauert. Für das Jahr 2013 sind daher Fr. 150'000.00 für die Sanie-
rungsarbeiten, basierend auf der Kanalfernsehuntersuchung der Firma Mökah AG, vorgese-
hen.  
 
Steuerfuss 
 
Beim gegenwärtigen Eigenkapital der Gemeinde Wil ZH von ca. 5.2 Mio. Franken (voraus-
sichtlicher Stand Ende 2012) kann der Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung oh-
ne Weiteres durch die Entnahme aus den Reserven gedeckt werden. Durch die Neuregelung 
des kantonalen Finanzausgleichs ist die Ausrichtung von Ausgleichsbeiträgen vom Steuer-
fuss losgekoppelt. Der Gesamtsteuerfuss muss also nicht mehr mindestens auf dem kanto-
nallen Mittel liegen, um Beiträge zu erhalten. 
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Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung aufgrund der veranschlagten 
Fr. 315'600.00 Aufwandüberschuss, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH bei 
37% zu belassen. Der tiefere Ausgabenüberschuss ist mehrheitlich auf den Buchgewinn 
durch den Landverkauf zurück zu führen. Der Gemeinderat sieht daher keine Veranlassung, 
den Steuerfuss zu senken. Die Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld wird ihrer Gemeindever-
sammlung ebenfalls die Beibehaltung des Steuerfusses von 70% beantragen. 
 
 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH den Vor-
anschlag 2013 zu genehmigen und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH auf 
37% festzusetzen. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2013 geprüft und eingehend mit 
dem Gesamtgemeinderat besprochen. Obwohl wir die Argumentationen des Gemeinderates 
im Allgemeinen nachvollziehen konnten, so ergaben sich doch zu bevorstehenden Ausgaben 
für die Liegenschaft Sternen (Saal & Restaurant) klare Meinungsverschiedenheiten. 
 
In der Laufenden Rechnung sieht der Gemeinderat einen Betrag von Fr. 14'000.00 für die 
Anschaffung und Installation eines Beamers im Sternensaal vor. Die Begründung für diese 
Ausgabe ist, dass man damit den Saal attraktiver gestalten und so eine bessere Auslastung 
erreichen will. Die RPK begrüsst dies grundsätzlich, sofern das auch zusätzliche Einnahmen 
für die Gemeinde generieren würde. Da man aber nicht vorsieht, diese Kosten den Mietern 
(bzw. Pächtern, da der Saal neu im Pachtverhältnis inbegriffen ist) zu verrechnen, sieht die 
RKP die Grundsätze der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit nicht erfüllt. 
 
In der Investitionsrechnung plant der Gemeinderat eine Ausgabe von Fr. 50'000.00 für die 
Umgestaltung des Sitzplatzes vor dem Restaurant Sternen. Hier ist die Absicht, das Restau-
rant attraktiver zu gestalten. Es besteht keine verbindliche Absicht, schon im ersten Jahr des 
erst kürzlich abgeschlossenen Vertrages, eine entsprechende Pachtzinserhöhung vorzu-
nehmen. Diese Investition würde so einzig der Pächterin zu Gute kommen und keine Mehr-
einnahmen generieren. Die RPK ist auch hier der Meinung, dass die Grundsätze der Spar-
samkeit und der Wirtschaftlichkeit nicht erfüllt sind. Insbesondere erachtet sie den Zeitpunkt 
einer solchen Investition im ersten Jahr eines neuen Pachtverhältnisses als zu früh gewählt. 
 
Es ist der Rechnungsprüfungskommission klar, dass beide Beträge im Kompetenzbereich 
des Gemeinderates liegen und eine Opposition dagegen für den Gemeinderat nicht verpflich-
tend ist. Die RPK erachtet es jedoch als richtig, zum jetzigen Zeitpunkt einen politischen Wil-
len zu äussern und der Gemeinde folgende Empfehlung für eine teilweise Genehmigung 
abzugeben: 
 
Teilweise Genehmigung der Laufenden Rechnung 
 
Die RPK empfiehlt die Streichung der Ausgaben in der Laufenden Rechnung um den Betrag 
von Fr. 19'000.00 (Ausgabe für Beamer Fr. 14'000.00 zzgl. Fr. 5'000.00 Abschreibungen 
Investitionen). Somit ergibt sich ein Aufwand von CHF 5'936'700.00, ein Ertrag von unverän-
derten CHF 5'640'100.00 und ein Aufwandüberschuss von Fr. 296'600.00 in der Laufenden 
Rechnung.  
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Teilweise Genehmigung der Investitionsrechnung 
 
Die RPK empfiehlt die Streichung der Ausgaben in der Investitionsrechnung für den Umbau 
Gartensitzplatz Restaurant Sternen um den Betrag von Fr. 50'000.00 im Finanzvermögen. 
Somit ergeben sich Ausgaben von CHF 672'500.00 im Verwaltungsvermögen, Ausgaben 
von Fr. 349'500.00 im Finanzvermögen und Einnahmen von Fr. 60'000.00 im Verwaltungs-
vermögen. Dies ergibt Nettoinvestitionen von total Fr. 962'000.00 (Verwaltungs- und Finanz-
vermögen).  
 
Steuerfuss 
 
Die RPK empfiehlt den Steuerfuss wie bisher bei 37 Prozent festzusetzen. 
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ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats, beschliesst: 
 
 
1. Der Voranschlag 2013 der Politischen Gemeinde Wil ZH wird genehmigt. Bei einem 

Aufwand von Fr. 5'955'700.00 und einem Ertrag von Fr. 5'640'100.00 schliesst die Lau-
fende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 315'600.00 ab. Dieser wird 
durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt. 
 
In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 672'500.00 im Verwaltungsvermögen 
und solche im Finanzvermögen von Fr. 399'500.00 vorgesehen. Zudem sind Einnahmen 
im Verwaltungsvermögen von Fr. 60'000.00 budgetiert. Das ergibt Nettoinvestitionen 
von total Fr. 1'012'000.00 (Verwaltungs- und Finanzvermögen). 
 

2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH wird gemäss den Erwägungen auf 37 
Prozent festgesetzt. Wenn die Schulgemeindeversammlung dem Antrag der Schulpfle-
ge folgt, wird der Steuerfuss auf total 107 Prozent festgesetzt. 

 
 
 
 

Im Anschluss finden Sie eine Übersicht des Budgets 2013 
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2. Abnahme der Bauabrechnung Renovation Gemeindekanzlei 
 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2010 bewilligte im Voranschlag 2011 einen 
Kredit von Fr. 140'000.00 für die Sanierung der Gemeindeverwaltung. Die Planung im Jahr 
2011 zeigte, dass dieser Kredit nicht ausreichen würde. Der Gemeinderat beantragte des-
halb der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2011 einen Zusatzkredit von Fr. 185'000.00. 
Somit bewilligte die Gemeindeversammlung einen Gesamtkredit von Fr. 325‘000.00. 
 
Erwägungen 
 
Die Arbeiten wurden im Herbst/Winter 2011/2012 ausgeführt. Die Sanierung erfolgte zur 
Hauptsache in den Bereichen Malerarbeiten, Bodenbeläge und Decken, Ersatz Fenster und 
Aussentüre, Möblierung, Umbau Schalteranlage und Türabschluss zum Archiv. 
 
Bauabrechnung 
 
Das projektführende Architekturbüro schmidli architekten & partner, Rafz, erstellte am 
15. Mai 2012 die Bauabrechnung. Diese zeigt sich wie folgt: 
 

Voranschlagskredit vom 08.12.2010 Fr. 140'000.00 

Nachtragskredit vom 15.06.2011 Fr. 185'000.00 

Gesamtkredit der Gemeindeversammlung Fr. 325'000.00 

Baukosten gemäss Abrechnung vom 15.05.2012 Fr. 296'079.70 

Kostenunterschreitung Fr. 28'920.30 
 
 
Begründung der Minderkosten 
 
Die Kosten konnten durch günstige Arbeitsvergaben unter dem Baukredit gehalten werden. 
 
Die Finanzverwaltung hat die Bauabrechnung mit der Buchhaltung verglichen. Der Gesamt-
betrag stimmt mit den Verbuchungen auf dem Konto 1.090.5030.01 (Investitionsrechnung) in 
den Jahren 2011 (Fr. 269'767.40) und 2012 (Fr. 26'312.30) überein. 
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Antrag des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH, die vor-
liegende Bauabrechnung zu genehmigen. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung geprüft und empfiehlt der Ge-
meindeversammlung die Annahme des Antrags des Gemeinderates. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und 
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Die Bauabrechnung über die Sanierung der Gemeindekanzlei wird genehmigt.  

 
2. Bei Baukosten von Fr. 296'079.70 wird der Gesamtkredit von Fr. 325'000.00 um 

Fr. 28'920.30 unterschritten. 
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3. Abnahme der Bauabrechnung Renovation Gemeindebibliothek 
 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Mit dem Voranschlag 2011 genehmigte die Gemeindeversammlung am 8. Dezember 2010 
einen Kredit von Fr. 50'000.00 für die Sanierung der Bibliothek im Gemeindehaus.  
 
Erwägungen 
 
Die Arbeiten wurden im Herbst/Winter 2011/2012 ausgeführt. Am 15. Mai 2012 erstellte das 
bauführende Architekturbüro schmidli architekten & partner, Rafz, die Bauabrechnung.  
 
Bauabrechnung 
 
Die Abrechnung zeigt sich wie folgt: 
 

Voranschlags-Kredit vom 08.12.2010 Fr. 50'000.00 

Abrechnung sa&p vom 15.05.2012 Fr. 41'147.20 

Kostenunterschreitung Fr. 8'852.80 
 
 
Begründung der Minderkosten 
 
Die Minderausgaben konnten durch günstige Arbeitsvergaben erreicht werden. Es wurden 
Malerarbeiten ausgeführt sowie die Bodenbeläge und Mobiliar ersetzt. 
 
Die Finanzverwaltung hat die Bauabrechnung geprüft. Sie stimmt mit den Verbuchungen auf 
dem Konto 1.090.5030.02 (Investitionsrechnung) überein. 
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Antrag des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH, die vor-
liegende Bauabrechnung zu genehmigen. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung geprüft und empfiehlt der Ge-
meindeversammlung die Annahme des Antrages des Gemeinderates. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und 
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Die Bauabrechnung über die Sanierung der Gemeindebibliothek wird genehmigt.  

 
2. Bei Baukosten von Fr. 41'147.20 wird der Voranschlags-Kredit von Fr. 50'000.00 um 

Fr. 8'852.80 unterschritten. 
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4. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
 
 
 
 
Wil ZH, 26. November 2012 GEMEINDERAT WIL ZH 
 
 
 
 Werner Müller Katja Wickihalder 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" 
 
Verkauf von 5 Baulandparzellen im Grundstück Wisen 
 
 
1. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4036, Untere Haldenstrasse, an Judith Mei-

er-Beutler, Geroldsweg 3, 8196 Wil ZH, und Lorenz Bertschmann, Bahnhofstrasse 94, 
8902 Urdorf, zum Preis von Fr. Fr. 356'250.00 

 
2. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4037, Untere Haldenstrasse, an Portia und 

Hans Andres-Coloma, Graswinkelstrasse 21, 8302 Kloten, zum Preis von Fr. 357'430.00 
 
3. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4038, Untere Haldenstrasse, an Nadine 

Angst und Stefan Lee, Dorfstrasse 21, 8196 Wil ZH, zum Preis von Fr. 274'480.00 
 
4. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4039, Untere Haldenstrasse, an Corinne 

und Marco Puorger-Heller, Ruggstrasse 4, 8196 Wil ZH, zum Preis von Fr. 247'080.00 
 
5. Genehmigung Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4040, Untere Haldenstrasse, an Manuela 

und Stefan Breiter-Erb, Landstrasse 82, 8197 Rafz, zum Preis von Fr. 329'000.00 
 
 
 

* * * 
 
 
 
Für die Behandlung dieses Geschäfts traten Gemeindepräsident Werner Müller sowie die 
Gemeinderäte Kurt Heller und Walter Meier in den Ausstand, da Verwandte von ihnen Inte-
resse an einer der Bauparzellen bekundeten. Um den Gemeinderat in diesem Geschäft be-
schlussfähig zu behalten, bestimmte der Bezirksrat Bülach (Aufsichtsbehörde) Frau Erika 
Kleger als Ersatzmitglied des Gemeinderats. In der Gemeindeversammlung sind die drei in 
den Ausstand getretenen Gemeinderatsmitglieder normal stimmberechtigt. 
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1. Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4036, Untere Haldenstrasse, an 
Judith Meier-Beutler, Geroldsweg 3, 8196 Wil ZH, und Lorenz 
Bertschmann, Bahnhofstrasse 94, 8902 Urdorf, zum Preis von 
Fr. 356'250.00  

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Wil ZH verfügt über Baulandreserven, welche nun verkauft werden sollen, um 
jungen Familien die Möglichkeit für ein Eigenheim zu bieten. Die Gemeindeversammlung ist 
gemäss Art. 13 Ziff. 7 der Gemeindeordnung für die Veräusserung von Grundeigentum zum 
Preis von mehr als Fr. 200'000.00 zuständig.  
 
Für die Behandlung des kompletten Geschäfts Kat.-Nr. 3884 (Parzellierung, Genehmigung 
Verkaufsbroschüre und Festlegung des Verkaufspreises sowie Auswahlverfahren inkl. An-
trag zuhanden der Gemeindeversammlung) wurde ein Spezial-Gemeinderat Landverkauf 
bestimmt. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zu Handen der Gemeindeversammlung hat 
sich der Spezial-Gemeinderat Landverkauf dazu entschlossen, die Parzelle Kat.-Nr. 3884 
(Wisen) in fünf etwa gleich grosse Grundstücke aufzuteilen. 
 
Ferner wurde eine Verkaufsbroschüre erarbeitet, welche es den Interessenten ermöglichte, 
sich über die Grundstücke (Preis, Lage, Erschliessung, Dienstbarkeiten etc.) zu informieren. 
Zudem wurden in dieser Verkaufsbroschüre auch die Zuschlagskriterien sowie das weitere 
Verfahren präzisiert. Die öffentliche Ausschreibung fand vom 25. Mai 2012 bis 29. Juni 2012 
in folgenden Medien statt: 
 
- Anschlagkasten der Gemeinde Wil ZH 
- Homepage der Gemeinde Wil ZH 
- Flugblatt im Dorf 
- Internetportal www.homegate.ch 
 
Erwägungen 
 
Während der Bewerbungsfrist sind insgesamt 5 Bewerbungen eingegangen, wovon eine 
nicht berücksichtigt werden konnte (fehlende Übereinstimmung mit den Zuschlagskriterien). 
Die restlichen vier Bewerbungen entsprachen den vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" 
festgelegten Zuschlagskriterien und können somit für einen Zuschlag berücksichtigt werden.  
 
Im Sichtungs- und Bereinigungsverfahren konnten Überschneidungen von zwei Interessen-
ten (2 Bewerbungen für die gleiche Parzelle) vorgängig bereinigt werden. Ferner konnte in 
einer zweiten Ausschreibung auch eine gültige Bewerbung für die übrig gebliebene Parzelle 
entgegen genommen werden. 
 
Mit Einschreiben vom 27. Juni 2012 (eingegangen am 28. Juni 2012) bewarben sich Judith 
Meier-Beutler mit den beiden Söhnen und dem Lebenspartner Lorenz Bertschmann für das 
Grundstück Kat.-Nr. 4036. Judith Meier-Beutler lebt mit den beiden Buben am Geroldsweg 3 
in 8196 Wil ZH, der Lebenspartner, Lorenz Bertschmann, wohnt zurzeit in 8902 Urdorf.  
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Judith Meier-Beutler lebt seit 2000 in der Gemeinde Wil ZH. Die beiden Kinder gehen hier 
zur Schule. Zudem besuchen insbesondere die beiden Söhne von Judith Meier-Beutler ver-
schiedene Vereinsaktivitäten im Rafzerfeld. Aus dem Bewerbungsschreiben geht hervor, 
dass Frau Meier-Beutler zusammen mit dem Lebenspartner hier in Wil ZH das Familienleben 
wie auch das persönliche und private Umfeld pflegen bzw. weiterhin aufrecht erhalten wol-
len.  
 
Als Einwohnerin von Wil ZH verfügt Judith Meier-Beutler zusammen mit den beiden Söhnen 
über die nötigen Voraussetzungen gemäss Seite 9 der Verkaufsbroschüre (Zuschlagskriteri-
um 3) und berechtigt somit sich, zusammen mit den beiden Kindern und dem Lebenspartner, 
für ein rechtsgültiges Kaufinteresse.  
 
Ferner sind alle verlangten Unterlagen vollständig und korrekt dem Bewerbungsschreiben 
beigelegt worden. Die Bewerber verfügen über die nötige Finanzierungsbestätigung einer 
Bank sowie über die nötigen finanziellen Reserven (Auskunft gemäss Steuererklärung 2011). 
Weiter belegen die Betreibungsregisterauszüge einen einwandfreien Leumund. 
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Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf" 
 
Der Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
von Wil ZH, dem Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 4036, Untere Haldenstrasse, zuzustim-
men. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Landverkauf geprüft und empfiehlt der Gemein-
deversammlung dem Landverkauf wie vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt zu 
genehmigen. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf"  
und der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Das Grundstück Kat.-Nr. 4036, Gebiet Wisen, Unteren Haldenstrasse, 8196 Wil ZH, 

wird an Judith Meier-Beutler, Geroldsweg 3, 8196 Wil ZH, und Lorenz Bertschmann, 
Bahnhofstrasse 94, 8902 Urdorf, gemäss ihrer schriftlichen Bewerbung vom 27. Juni 
2012 verkauft. 
 

2. Der Kaufpreis für das Grundstück Kat.-Nr. 4036 beträgt total Fr. 356'250.00. Darin ent-
halten sind das Bauland sowie der Anteil an der privaten Erschliessung (Stichstrasse).  
 
Der Kaufpreis wird anlässlich der Eigentumsübertragung (nach Rechtskraft des Ge-
meindeversammlungs-Beschlusses) zur vollständigen Zahlung fällig. 
 

3. Die schriftliche Eigentumsübertragung erfolgt nach dem rechtskräftigen Beschluss der 
Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2012. 
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2. Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4037, Untere Haldenstrasse, an 
Portia und Hans Andres-Coloma, Graswinkelstrasse 21, 8302 
Kloten, zum Preis von Fr. 357'430.00  

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeindeversammlung ist gemäss Art. 13 Ziff. 7 der Gemeindeordnung für die Veräus-
serung von Grundeigentum zum Preis von mehr als Fr. 200'000.00 zuständig.  
 
Für die Behandlung des kompletten Geschäfts Kat.-Nr. 3884 (Parzellierung, Genehmigung 
Verkaufsbroschüre und Festlegung des Verkaufspreises sowie Auswahlverfahren inkl. An-
trag zuhanden der Gemeindeversammlung) wurde ein Spezial-Gemeinderat Landverkauf 
bestimmt. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zu Handen der Gemeindeversammlung hat 
sich der Spezial-Gemeinderat Landverkauf dazu entschlossen, die Parzelle Kat.-Nr. 3884 
(Wisen) in fünf etwa gleich grosse Grundstücke aufzuteilen. 
 
Am 25. Mai 2012 publizierte der Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" den Verkauf dieser fünf 
Parzellen. Während der ordentlichen Bewerbungsfrist bis zum 29. Juni 2012 gingen insge-
samt fünf Bewerbungen ein. Wobei eine Bewerbung auf Grund der Kriterien in der ersten 
Ausschreibung nicht berücksichtigt werden konnte. Den restlichen vier Parteien konnte unter 
Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung der Zuschlag erteilt werden. 
Ferner wurde beschlossen, die noch freie Parzelle Kat.-Nr. 4037 nochmals auszuschreiben 
und die Kriterien zu öffnen, sodass sich auch Dritte für die Parzelle bewerben konnten. 
 
Die Verkaufsbroschüre, welche es den Interessenten ermöglichte, sich über das noch freie 
Grundstück Kat.-Nr. 4037 (Preis, Lage, Erschliessung, Dienstbarkeiten etc.) zu informieren, 
wurde entsprechend angepasst (Erweiterung der Zuschlagskriterien). Die öffentliche Aus-
schreibung für die letzte Parzelle im Grundstück Wisen fand vom 10. August 2012 bis 7. 
September 2012 in folgenden Medien statt: 
 
- Anschlagkasten der Gemeinde Wil ZH 
- Homepage der Gemeinde Wil ZH 
- Flugblatt im Dorf 
- Internetportal www.homegate.ch 
 
Erwägungen 
 
Während der zweiten Bewerbungsfrist ist lediglich eine Bewerbung eingegangen. Mit Ein-
schreiben vom 6. September 2012 (eingegangen am 10. September 2012 / Poststempel vom 
7. September 2012) bewarben sich Hans Andres und dessen Ehefrau Porita Andres-Coloma 
für das Grundstück Kat.-Nr. 4037. Das Ehepaar lebt zurzeit in Kloten und hat 2 erwachsene 
Töchter. Aus dem Bewerbungsschreiben geht hervor, dass sich das Ehepaar einen ländli-
cheren und ruhigeren Wohnort wünscht und daher auf der Suche nach einer geeigneten 
Bauparzelle ist.  
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Da während der ordentlichen Bewerbungsfrist keine weiteren Angebote eingegangen sind, 
welche den Zuschlagskriterien entsprochen hätten, kann die Bewerbung des Ehepaars And-
res berücksichtigt werden. Gemäss den Zuschlagskriterien auf Seite 9, Ziffer 6, können sich 
auch Dritte bewerben. Auf Grund dieser Ausgangslage ist das Ehepaar Andres berechtigt, 
ein rechtsgültiges Kaufinteresse zu stellen. 
 
Ferner sind alle verlangten Unterlagen vollständig und korrekt dem Bewerbungsschreiben 
beigelegt worden. Die Bewerber verfügen über die nötige Finanzierungsbestätigung einer 
Bank sowie über die nötigen finanziellen Reserven (Auskunft gemäss Steuererklärung 2010). 
Weiter belegen die Betreibungsregisterauszüge einen einwandfreien Leumund. 
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Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf" 
 
Der Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
von Wil ZH, dem Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 4037, Untere Haldenstrasse, zuzustim-
men. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Landverkauf geprüft und empfiehlt der Gemein-
deversammlung dem Landverkauf wie vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt zu 
genehmigen. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf"  
und der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Das Grundstück Kat.-Nr. 4037, Gebiet Wisen, Unteren Haldenstrasse, 8196 Wil ZH, 

wird an Hans und Portia Andres-Coloma, wohnhaft Graswinkelstrasse 21, 8302 Kloten, 
gemäss ihrer schriftlichen Bewerbung vom 6. September 2012 verkauft. 
 

2. Der Kaufpreis für das Grundstück Kat.-Nr. 4037 beträgt total Fr. 357'430.00. Darin ent-
halten sind das Bauland sowie der Anteil an der privaten Erschliessung (Stichstrasse).  
 
Der Kaufpreis wird anlässlich der Eigentumsübertragung (nach Rechtskraft des Ge-
meindeversammlungs-Beschlusses) zur vollständigen Zahlung fällig. 

 
3. Die schriftliche Eigentumsübertragung erfolgt nach dem rechtskräftigen Beschluss der 

Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2012. 
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3. Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4038, Untere Haldenstrasse, an 
Nadine Angst und Stefan Lee, Dorfstrasse 21, 8196 Wil ZH, zum 
Preis von Fr. 274'480.00  

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Wil ZH verfügt über Baulandreserven, welche nun verkauft werden sollen, um 
jungen Familien die Möglichkeit für ein Eigenheim zu bieten. Die Gemeindeversammlung ist 
gemäss Art. 13 Ziff. 7 der Gemeindeordnung für die Veräusserung von Grundeigentum zum 
Preis von mehr als Fr. 200'000.00 zuständig.  
 
Für die Behandlung des kompletten Geschäfts Kat.-Nr. 3884 (Parzellierung, Genehmigung 
Verkaufsbroschüre und Festlegung des Verkaufspreises sowie Auswahlverfahren inkl. An-
trag zuhanden der Gemeindeversammlung) wurde ein Spezial-Gemeinderat Landverkauf 
bestimmt. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zu Handen der Gemeindeversammlung hat 
sich der Spezial-Gemeinderat Landverkauf dazu entschlossen, die Parzelle Kat.-Nr. 3884 
(Wisen) in fünf etwa gleich grosse Grundstücke aufzuteilen. 
 
Ferner wurde eine Verkaufsbroschüre erarbeitet, welche es den Interessenten ermöglichte, 
sich über die Grundstücke (Preis, Lage, Erschliessung, Dienstbarkeiten etc.) zu informieren. 
Zudem wurden in dieser Verkaufsbroschüre auch die Zuschlagskriterien sowie das weitere 
Verfahren präzisiert. Die öffentliche Ausschreibung fand vom 25. Mai 2012 bis 29. Juni 2012 
in folgenden Medien statt: 
 
- Anschlagkasten der Gemeinde Wil ZH 
- Homepage der Gemeinde Wil ZH 
- Flugblatt im Dorf 
- Internetportal www.homegate.ch 
 
Erwägungen 
 
Während der Bewerbungsfrist sind insgesamt 5 Bewerbungen eingegangen, wovon eine 
nicht berücksichtigt werden konnte (fehlende Übereinstimmung mit den Zuschlagskriterien). 
Die restlichen vier Bewerbungen entsprachen den vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" 
festgelegten Zuschlagskriterien und können somit für einen Zuschlag berücksichtigt werden.  
 
Im Sichtungs- und Bereinigungsverfahren konnten Überschneidungen von zwei Interessen-
ten (2 Bewerbungen für die gleiche Parzelle) vorgängig bereinigt werden. Ferner konnte in 
einer zweiten Ausschreibung auch eine gültige Bewerbung für die übrig gebliebene Parzelle 
entgegen genommen werden. 
 
Mit Einschreiben vom 20. Juni 2012 (eingegangen am 25. Juni 2012) bewarben sich Nadine 
Angst und Stefan Lee, beide an der Dorfstrasse 21, 8196 Wil ZH, wohnhaft, für das Grund-
stück Kat.-Nr. 4038. Nadine Angst wohnt seit ihrer Geburt hier in Wil ZH und ist dadurch 
stark mit dem Dorf verwurzelt. Stefan Lee ist seit 2011 in Wil ZH wohnhaft und seither be-
wohnen die Beiden eine Mietwohnung an der Dorfstrasse 21. Nebst dem privaten Umfeld 
leben auch die Eltern von Nadine Angst in Wil ZH. Aus dem Bewerbungsschreiben geht her-
vor, dass sich das junge Paar aktiv im Dorf engagiert und auch am Vereinsleben (Turnverein 
und Korbball) teil nimmt. Zudem möchten Nadine Angst und Stefan Lee sich den Wunsch 
eines Eigenheims realisieren und dies wenn möglich hier in Wil ZH. 
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Als Einwohner von Wil ZH verfügen Nadine Angst und Stefan Lee über die nötigen Voraus-
setzungen gemäss Seite 9 der Verkaufsbroschüre (Zuschlagskriterium 3) und sind somit 
berechtigt für ein rechtsgültiges Kaufinteresse.  
 
Ferner sind alle verlangten Unterlagen vollständig und korrekt dem Bewerbungsschreiben 
beigelegt worden. Das junge Paar verfügt über die nötige Finanzierungsbestätigung einer 
Bank sowie über die nötigen finanziellen Reserven (Auskunft gemäss Steuererklärung 2011). 
Weiter belegt der Betreibungsregisterauszug einen einwandfreien Leumund. 
 
  



28 

Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf" 
 
Der Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
von Wil ZH, dem Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 4038, Untere Haldenstrasse, zuzustim-
men. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Landverkauf geprüft und empfiehlt der Gemein-
deversammlung dem Landverkauf wie vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt zu 
genehmigen. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf"  
und der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Das Grundstück Kat.-Nr. 4038, Gebiet Wisen, Unteren Haldenstrasse, 8196 Wil ZH, 

wird an Nadine Angst und Stefan Lee, Dorfstrasse 21, 8196 Wil ZH, gemäss ihrer 
schriftlichen Bewerbung vom 20. Juni 2012 verkauft. 
 

2. Der Kaufpreis für das Grundstück Kat.-Nr. 4038 beträgt total Fr. 274'480.00. Darin ent-
halten sind das Bauland sowie der Anteil an der privaten Erschliessung (Stichstrasse).  
 
Der Kaufpreis wird anlässlich der Eigentumsübertragung (nach Rechtskraft des Ge-
meindeversammlungs-Beschlusses) zur vollständigen Zahlung fällig. 

 
3. Die schriftliche Eigentumsübertragung erfolgt nach dem rechtskräftigen Beschluss der 

Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2012. 
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4. Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4039, Untere Haldenstrasse, an 
Corinne und Marco Puorger-Heller, Ruggstrasse 4, 8196 Wil ZH, 
zum Preis von Fr. 247'080.00  

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Wil ZH verfügt über Baulandreserven, welche nun verkauft werden sollen, um 
jungen Familien die Möglichkeit für ein Eigenheim zu bieten. Die Gemeindeversammlung ist 
gemäss Art. 13 Ziff. 7 der Gemeindeordnung für die Veräusserung von Grundeigentum zum 
Preis von mehr als Fr. 200'000.00 zuständig.  
 
Für die Behandlung des kompletten Geschäfts Kat.-Nr. 3884 (Parzellierung, Genehmigung 
Verkaufsbroschüre und Festlegung des Verkaufspreises sowie Auswahlverfahren inkl. An-
trag zuhanden der Gemeindeversammlung) wurde ein Spezial-Gemeinderat Landverkauf 
bestimmt. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zu Handen der Gemeindeversammlung hat 
sich der Spezial-Gemeinderat Landverkauf dazu entschlossen, die Parzelle Kat.-Nr. 3884 
(Wisen) in fünf etwa gleich grosse Grundstücke aufzuteilen. 
 
Ferner wurde eine Verkaufsbroschüre erarbeitet, welche es den Interessenten ermöglichte, 
sich über die Grundstücke (Preis, Lage, Erschliessung, Dienstbarkeiten etc.) zu informieren. 
Zudem wurden in dieser Verkaufsbroschüre auch die Zuschlagskriterien sowie das weitere 
Verfahren präzisiert. Die öffentliche Ausschreibung fand vom 25. Mai 2012 bis 29. Juni 2012 
in folgenden Medien statt: 
 
- Anschlagkasten der Gemeinde Wil ZH 
- Homepage der Gemeinde Wil ZH 
- Flugblatt im Dorf 
- Internetportal www.homegate.ch 
 
Erwägungen 
 
Während der Bewerbungsfrist sind insgesamt 5 Bewerbungen eingegangen, wovon eine 
nicht berücksichtigt werden konnte (fehlende Übereinstimmung mit den Zuschlagskriterien). 
Die restlichen vier Bewerbungen entsprachen den vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" 
festgelegten Zuschlagskriterien und können somit für einen Zuschlag berücksichtigt werden.  
 
Im Sichtungs- und Bereinigungsverfahren konnten Überschneidungen von zwei Interessen-
ten (2 Bewerbungen für die gleiche Parzelle) vorgängig bereinigt werden. Ferner konnte in 
einer zweiten Ausschreibung auch eine gültige Bewerbung für die übrig gebliebene Parzelle 
entgegen genommen werden. 
 
Mit Einschreiben vom 21. Juni 2012 (eingegangen am 25. Juni 2012) bewarb sich die Fami-
lie Marco und Corinne Puorger-Heller mit Sohn Luca, wohnhaft an der Ruggstrasse 4, 8196 
Wil ZH, für das Grundstück Kat.-Nr. 4038. Das Ehepaar teilte anschliessend mit Schreiben 
vom 16. Juli 2012 mit, dass sie auf einen Losentscheid verzichten und sich neu für die Par-
zelle Kat.-Nr. 4039 bewerben. 
 
Corinne Puorger-Heller lebt seit ihrer Geburt in Wil ZH und ist dadurch stark mit dem Dorf 
verwurzelt. Ihr Ehemann, Marco Puorger, lebt seit 2005 in der Gemeinde Wil ZH, der ge-
meinsame Sohn kam 2010 zur Welt. Nebst dem privaten Umfeld leben auch die Eltern von 
Corinne Puorger-Heller in Wil ZH. Aus dem Bewerbungsschreiben geht hervor, dass die jun-
ge Familie ein Eigenheim in der Nähe des persönlichen und privaten Umfelds realisieren will. 
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Marco und Corinne Puorger-Heller engagieren sich privat am Vereinsleben (Turnverein) und 
nehmen auch sonst aktiv am Dorfleben teil.  
 
Als Einwohner von Wil ZH verfügen Marco und Corinne Puorger-Heller zusammen mit dem 
Sohn über die nötigen Voraussetzungen gemäss Seite 9 der Verkaufsbroschüre (Zuschlags-
kriterium 3) und sind somit für ein rechtsgültiges Kaufinteresse berechtigt.  
 
Ferner sind alle verlangten Unterlagen vollständig und korrekt dem Bewerbungsschreiben 
beigelegt worden. Das Ehepaar verfügt über die nötige Finanzierungsbestätigung einer Bank 
sowie über die nötigen finanziellen Reserven (Auskunft gemäss Steuererklärung 2011). Wei-
ter belegt der Betreibungsregisterauszug einen einwandfreien Leumund. 
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Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf" 
 
Der Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
von Wil ZH, dem Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 4039, Untere Haldenstrasse, zuzustim-
men. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Landverkauf geprüft und empfiehlt der Gemein-
deversammlung dem Landverkauf wie vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt zu 
genehmigen. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf"  
und der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Das Grundstück Kat.-Nr. 4039, Gebiet Wisen, Unteren Haldenstrasse, 8196 Wil ZH, 

wird an das Ehepaar Marco und Corinne Puorger-Heller, Ruggstrasse 4, 8196 Wil ZH, 
gemäss ihrer schriftlichen Bewerbung vom 21. Juni 2012 bzw. 16. Juli 2012, verkauft. 
 

2. Der Kaufpreis für das Grundstück Kat.-Nr. 4039 beträgt total Fr. 247'080.00. Darin ent-
halten sind das Bauland sowie der Anteil an der privaten Erschliessung (Stichstrasse).  
 
Der Kaufpreis wird anlässlich der Eigentumsübertragung (nach Rechtskraft des Ge-
meindeversammlungs-Beschlusses) zur vollständigen Zahlung fällig. 

 
3. Die schriftliche Eigentumsübertragung erfolgt nach dem rechtskräftigen Beschluss der 

Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2012. 
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5. Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 4040, Untere Haldenstrasse, an 
Manuela und Stefan Breiter-Erb, Landstrasse 82, 8197 Rafz, 
zum Preis von Fr. 329'000.00  

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Wil ZH verfügt über Baulandreserven, welche nun verkauft werden sollen, um 
jungen Familien die Möglichkeit für ein Eigenheim zu bieten. Die Gemeindeversammlung ist 
gemäss Art. 13 Ziff. 7 der Gemeindeordnung für die Veräusserung von Grundeigentum zum 
Preis von mehr als Fr. 200'000.00 zuständig.  
 
Für die Behandlung des kompletten Geschäfts Kat.-Nr. 3884 (Parzellierung, Genehmigung 
Verkaufsbroschüre und Festlegung des Verkaufspreises sowie Auswahlverfahren inkl. An-
trag zuhanden der Gemeindeversammlung) wurde ein Spezial-Gemeinderat Landverkauf 
bestimmt. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zu Handen der Gemeindeversammlung hat 
sich der Spezial-Gemeinderat Landverkauf dazu entschlossen, die Parzelle Kat.-Nr. 3884 
(Wisen) in fünf etwa gleich grosse Grundstücke aufzuteilen. 
 
Ferner wurde eine Verkaufsbroschüre erarbeitet, welche es den Interessenten ermöglichte, 
sich über die Grundstücke (Preis, Lage, Erschliessung, Dienstbarkeiten etc.) zu informieren. 
Zudem wurden in dieser Verkaufsbroschüre auch die Zuschlagskriterien sowie das weitere 
Verfahren präzisiert. Die öffentliche Ausschreibung fand vom 25. Mai 2012 bis 29. Juni 2012 
in folgenden Medien statt: 
 
- Anschlagkasten der Gemeinde Wil ZH 
- Homepage der Gemeinde Wil ZH 
- Flugblatt im Dorf 
- Internetportal www.homegate.ch 
 
Erwägungen 
 
Während der Bewerbungsfrist sind insgesamt 5 Bewerbungen eingegangen, wovon eine 
nicht berücksichtigt werden konnte (fehlende Übereinstimmung mit den Zuschlagskriterien). 
Die restlichen vier Bewerbungen entsprachen den vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" 
festgelegten Zuschlagskriterien und können somit für einen Zuschlag berücksichtigt werden.  
 
Im Sichtungs- und Bereinigungsverfahren konnten Überschneidungen von zwei Interessen-
ten (2 Bewerbungen für die gleiche Parzelle) vorgängig bereinigt werden. Ferner konnte in 
einer zweiten Ausschreibung auch eine gültige Bewerbung für die übrig gebliebene Parzelle 
entgegen genommen werden. 
 
Mit Einschreiben vom 19. Juni 2012 (eingegangen am 20. Juni 2012) bewarb sich die Fami-
lie Stefan und Manuela Breiter-Erb mit den beiden Kindern, zurzeit wohnhaft in Rafz, für das 
Grundstück Kat.-Nr. 4040. Manuela Breiter-Erb ist in Wil ZH aufgewachsen und hat nach wie 
vor ihre Vereinstätigkeit (Damenriege und Korbball) hier. Nebst dem privaten Umfeld leben 
auch die Eltern von Manuela Breiter-Erb in Wil ZH. Aus dem Bewerbungsschreiben geht 
hervor, dass die Familie sich ein Eigenheim in der Nähe des persönlichen und beruflichen 
Umfeldes realisieren will.  
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Als ehemalige Wilemerin verfügt Manuela Breiter über die nötigen Voraussetzungen gemäss 
Seite 9 der Verkaufsbroschüre (Zuschlagskriterium 4) und berechtigt somit sich und ihre Fa-
milie für ein rechtsgültiges Kaufinteresse.  
 
Ferner sind alle verlangten Unterlagen vollständig und korrekt dem Bewerbungsschreiben 
beigelegt worden. Das Ehepaar verfügt über die nötige Finanzierungsbestätigung einer Bank 
sowie über die nötigen finanziellen Reserven (Auskunft gemäss Steuererklärung 2011). Wei-
ter belegt der Betreibungsregisterauszug einen einwandfreien Leumund. 
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Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf" 
 
Der Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
von Wil ZH, dem Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 4040, Untere Haldenstrasse, zuzustim-
men. 
 
 
 
 
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Landverkauf geprüft und empfiehlt der Gemein-
deversammlung dem Landverkauf wie vom Spezial-Gemeinderat "Landverkauf" beantragt zu 
genehmigen. 
 
 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Spezial-Gemeinderats "Landverkauf"  
und der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Das Grundstück Kat.-Nr. 4040, Gebiet Wisen, Unteren Haldenstrasse, 8196 Wil ZH, 

wird an das Ehepaar Stefan und Manuela Breiter-Erb, Landstrasse 82, 8197 Rafz, ge-
mäss ihrer schriftlichen Bewerbung vom 19. Juni 2012 verkauft. 
 

2. Der Kaufpreis für das Grundstück Kat.-Nr. 4040 beträgt total Fr. 329'000.00. Darin ent-
halten sind das Bauland sowie der Anteil an der privaten Erschliessung (Stichstrasse).  
 
Der Kaufpreis wird anlässlich der Eigentumsübertragung (nach Rechtskraft des Ge-
meindeversammlungs-Beschlusses) zur vollständigen Zahlung fällig. 

 
3. Die schriftliche Eigentumsübertragung erfolgt nach dem rechtskräftigen Beschluss der 

Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil ZH, 26. November 2012 SPEZIAL-GEMEINDERAT "LANDVERKAUF" 
 
 
 
 Karl Zimmermann Katja Wickihalder 

 2. Vize-Präsident Gemeindeschreiberin 
 
 
 


